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Stellungnahme zur Vernehmlassung des Service Public Vertrages 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

 

Im Rahmen der UN-Frauenrechtskonvention CEDAW ist die NGO-Koordination post Beijing Schweiz Be-

obachterin des Angebots der SRG in Sachen Relevanz für Frauen auf dem Weg zur Gleichberechtigung und 

Gleichstellung. Das Angebot lässt leider immer wieder zu wünschen übrig, worauf wir im letzten zivilgesell-

schaftlichen Bericht zum CEDAW-Staatenbericht ausführlich hingewiesen haben. 

Mit grosser Genugtuung stellen wir nun fest, dass eine ausgewogene Darstellung und Vertretung der Ge-

schlechter bei SRF zum Thema gemacht wurde und Eingang in den Service Public-Vertrag mit der Klausel 3 

gefunden hat: „Die SRG bemüht sich um eine angemessene Darstellung und Vertretung der Geschlechter 

in ihrem publizistischen Angebot.“ 

Nun scheint uns diese Formulierung doch zu wenig verpflichtend, darf doch die weibliche Bevölkerung in 

der Schweiz erwarten, mit einem guten, für sie relevanten und sie umfassend informierenden Service Public 

bedient zu werden.  

Deshalb schlagen wir folgende Formulierung vor: „Die SRG achtet auf eine ausgewogene Darstellung und 

Vertretung der Geschlechter in ihrem publizistischen Angebot“. 

 

Wir danken Ihnen, wenn im Service Public-Vertrag genauer formuliert wird, was die weibliche Bevölkerung 

von einem Service Public erwarten darf. 

 

Freundliche Grüsse 

         

Vivian Fankhauser-Feitknecht     Regula Kolar 
Präsidentin       Geschäftsführerin 


